"GNADENHOF" ERMITTLUNGEN EINGESTELLT



Nach Abschluss der umfangreichen Ermittlungen gegen die verantwortliche Leiterin des „Gnadenhofs“ bei Amtzell wegen des Verdachts eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz und der Untreue, hat die StA Ravensburg das Verfahren nach Zahlung einer Geldauflage zugunsten verschiedener gemeinnütziger Einrichtungen eingestellt. Das gab die Staatsanwaltschaft Ravensburg am Mittwochnachmittag bekannt.

Nach der im September letzten Jahres erfolgten Durchsuchung des gesamten Anwesens der Beschuldigten wurden in der Folgezeit von dem bei der Polizeidirektion Ravensburg zuständigen Sachbearbeiter, teilweise zusammen mit dem Dezernenten der Staatsanwaltschaft Ravensburg, zahlreiche Zeugen vernommen und die bei der Durchsuchung sichergestellten Unterlagen ausgewertet. Den nach der Durchsuchung zunächst möglicherweise zu Tage getretenen augenscheinlichen Eindruck und die im Bericht des Veterinäramtes danach vorgenommene Bewertung als vorbildliches Projekt in einer tadellosen Einrichtung haben die Ermittlungen nicht bestätigt. 

Vielmehr haben die Ermittlungen ergeben, dass Tierhaltung und Tierpflege im Gnadenhof, wo zeitweise etwa 300 Tiere verschiedener Art untergebracht waren, durchaus Anlass für Beanstandungen gab. Dies gilt insbesondere für die Unterbringung der Hunde in einer ehemaligen Reithalle, in welcher bis zu 70 Hunde in Zwingern gehalten werden, die den Anforderungen der Tierschutzhundeverordnung nicht entsprechen und daher einer grundlegenden Umgestaltung bedürfen. Bereits vor dem Umzug der von der Beschuldigten betriebenen Einrichtung von Lempen bei Bodnegg in die Gebäude des Argenhofs bei Amtzell ergaben sich in dieser Hinsicht aufgrund der Ermittlungen konkrete Hinweise, dass die Tierhaltung nicht nur gegen die Tierschutzverordnung sondern auch das Tierschutzgesetz verstieß. Eine Betriebserlaubnis für diesen Betrieb lag im übrigen zu keinem Zeitpunkt vor. 
Allerdings ist davon auszugehen, dass die Ermittlungsergebnisse, die der zuständigen Behörde nunmehr durch Vorlage der Akten bekannt gemacht werden, Anlass geben werden, im Falle einer Betriebserlaubniserteilung durch entsprechende Auflagen die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen mit einer strengen und effektiven Überwachung zu gewährleisten. 

Im Ergebnis konnte deshalb nach Zahlung einer Geldbuße in vierstelliger Höhe zugunsten verschiedener gemeinnütziger Einrichtungen von der Erhebung einer öffentlichen Klage abgesehen werden. Die Beschuldigte, ihr Verteidiger und das zuständige Amtsgericht Wangen haben dieser Verfahrensweise zugestimmt.

(Quelle: http://www.rv-news.de/50159794ee0cdca0c/53869197b81467901.htm )

